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Name des Produkts:  
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm  
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5299008QDDJQ37TQ5B06 
Das Produkt (der Fonds) wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. als Verwaltungsgesell-
schaft verwaltet. Fondsmanager: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

 
Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen öko-
logischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 
Der Fonds berücksichtigte im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merk-
male, wie insbesondere Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmut-
zung und Abfall, ökologische Verbesserungsmöglichkeiten (wie grüne Technologien 
und erneuerbare Energien), Humanressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Bezie-
hung zu Interessensgruppen sowie soziale Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zugang 
zu Gesundheitsversorgung). Corporate Governance sowie unternehmerisches Verhal-
ten & Unternehmensethik (gesamt „gute Unternehmensführung“) waren jedenfalls Vo-
raussetzung für eine Veranlagung. 
 
Es bestand keine Beschränkung auf bestimmte ökologische oder soziale Merkmale. 
Zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Re-
ferenzwert bestimmt. 
 

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 
Die Verwaltungsgesellschaft analysiert laufend Unternehmen und Staaten auf Ba-
sis interner und externer Researchquellen. Die Ergebnisse dieses Nachhaltigkeits-
research münden gemeinsam mit einer gesamtheitlichen ESG-Bewertung, inkludie-
rend einer ESG-Risikobewertung in den sogenannten ‚Raiffeisen-ESG-Indikator‘. 
Der Raiffeisen ESG-Indikator wird auf einer Skala von 0-100 gemessen. Die Beurtei-
lung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensbranche. 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
  ☐ Ja    ☒ Nein    

☐  Es wurden damit nachhaltige Investi-
tionen mit einem Umweltziel getä-
tigt:     %  
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 
der EU-Taxonomie nicht als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
☐ Es wurden damit nachhaltige Investi-

tionen mit einem sozialen Ziel getä-
tigt:     % 

 

☒  Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
wurden, enthielt es 96,95 %  an nachhal-
tigen Investitionen 
☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen 
sind 

 
☒ mit einem sozialen Ziel 

 
 
☐  Es wurden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nach-
haltigen Investitionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung eines 
Umweltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese Investi-
tion keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele erheb-
lich beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die inves-
tiert wird, Verfahrenswei-
sen einer guten Unterneh-
mensführung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das 
in der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist und 
ein Verzeichnis von ökolo-
gisch nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten ent-
hält. In dieser Verordnung 
ist kein Verzeichnis der so-
zial nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten festge-
legt. Nachhaltige Investiti-
onen mit einem Umweltziel 
könnten taxonomiekon-
form sein oder nicht. 

Mit Nachhaltigkeitsindi-
katoren wird gemessen, 
inwieweit die mit dem Fi-
nanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozia-
len Merkmale erreicht 
werden. 
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Der Raiffeisen-ESG-Indikator betrug zum Ende des Rechnungsjahres: 70,38 
 
... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 
Rechnungsjahr 01.09.2022-31.08.2023: Raiffeisen-ESG-Indikator: 72,57 
Rechnungsjahr 01.09.2021-31.08.2022: Raiffeisen-ESG-Indikator: 70,9 

 
Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzpro-
dukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu die-
sen Zielen bei?  
Die Zielsetzungen der nachhaltigen Investitionen umfassten eine Verbesserung in 
den Bereichen Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung 
und Abfall, ökologischen Verbesserungsmöglichkeiten (wie grünen Technologien 
und erneuerbaren Energien), Humanressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Be-
ziehungen zu Interessensgruppen, sozialen Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zu-
gang zu Gesundheitsversorgung) im Vergleich zum traditionellen Markt. Corporate 
Governance sowie unternehmerisches Verhalten & Unternehmensethik (gesamt 
„gute Unternehmensführung“) waren jedenfalls Voraussetzung für eine Veranla-
gung. 
 
Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wurde auf Basis 
des internen Indikators „Raiffeisen-ESG-Corporate Indikator“ durchgeführt. Dabei 
wurde eine große Bandbreite an Datenpunkten aus den Bereichen Umwelt, Soziales 
und Governance (ESG) zusammengezogen. Neben Nachhaltigkeits-Risiken und -
Chancen wurde auch der Beitrag der unternehmerischen Tätigkeit auf nachhaltige 
Zielsetzungen entlang der gesamten unternehmerischen Wertschöpfungskette 
durchleuchtet und in qualitative und quantitative Ratings übergeleitet. Ein wichti-
ger Bestandteil dabei war der nachhaltige Einfluss der jeweiligen Produkte 
und/oder Dienstleistungen (wirtschaftliche Tätigkeit). 
 
Klimaschutzanleihen, sog. Green Bonds, dienten der Finanzierung ökologischer Pro-
jekte. Diese wurden als nachhaltige Investition eingestuft, wenn der Emittent nicht 
aufgrund gemäß der Anlagestrategie geltenden Kriterien von einer Veranlagung 
ausgeschlossen war und die Green Bond Principles (Leitlinie der International Capi-
tal Markets Association) oder die EU Green Bond Principles beachtet wurden. Die 
Projektbewertung umfasste im Regelfall die Überprüfung, dass keine erhebliche 
Beeinträchtigung anderer Umwelt- oder sozialer Ziele besteht. 
 
Die Beurteilung der Nachhaltigkeit für Staatsanleihen wurde auf Basis des internen 
Indikators „Raiffeisen-ESG-Sovereign Indikator“ durchgeführt. Zur Staatenbewer-
tung wurden verschiedene Themen identifiziert, die durch sogenannte Faktoren 
repräsentiert sind. Es handelte sich um eine umfassende Betrachtung ökologischer 
(Biodiversität, Klimawandel, Ressourcen, Umweltschutz), sozialer (Grundbedürf-
nisse, Gerechtigkeit, Humankapital, Zufriedenheit) und Governance Faktoren (Insti-
tutionen, Politik, Finanz und Transparenz). 
 
Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirt-
schaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung 
sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten. 

 
Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teil-
weise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 
erheblich geschadet? 
Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhalti-
gen Anlageziels zu vermeiden, wurden Titel, die gegen für diesen Zweck von der 
Verwaltungsgesellschaft definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Ziel-
setzungen (zum Beispiel Förderung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Ar-
beitsrechte, Verletzung der Menschenrechte, Korruption) verstoßen, nicht als nach-
haltiges Investment angerechnet. 

 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen handelt es sich um 
die bedeutendsten nach-
teiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidun-
gen auf Nachhaltigkeits-
faktoren in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Be-
schäftigung, Achtung der 
Menschenrechte und Be-
kämpfung von Korruption 
und Bestechung. 
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren berücksichtigt? 
Siehe dazu die Angaben unter „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berück-
sichtigt?“. 

 
Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für mul-
tinationale  Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Natio-
nen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 
Die im Rahmen der Anlagestrategie geltenden Positiv- und Negativkriterien 
deckten alle Aspekte der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen ab 
(z.B. Vermeidung von Umweltzerstörung, Korruption, Menschenrechtsverlet-
zungen oder Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen). Das Fondsma-
nagement prüfte laufend durch verschiedene Informationskanäle wie Medien 
und Researchagenturen, ob bei einem Investment schwerwiegende Kontro-
versen vorliegen. Darüber hinaus wurde das Fondsvermögen mittels eines 
Screening-Tools eines anerkannten ESG-Researchproviders auf mögliche Ver-
stöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen geprüft. Ein 
Unternehmen, das die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen nicht 
einhielt, kam für eine Veranlagung nicht in Betracht. Von einem Verstoß 
wurde ausgegangen, wenn ein Unternehmen in einen oder mehrere kontro-
verse Fälle verwickelt war, in denen es glaubwürdige Anschuldigungen gab, 
dass das Unternehmen oder sein Management unter Verletzung globaler Nor-
men schwerwiegenden Schaden in großem Umfang angerichtet hatte. 
 

 
 
 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nach-
teiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berück-
sichtigt? 
Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsent-
scheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte durch Negativkriterien, durch In-
tegration von ESG-Research im Investmentprozess (ESG-Scores) und in der Titelaus-
wahl (Positivkriterien). Die Verwendung von Positivkriterien beinhaltete die absolute 
und relative Bewertung von Unternehmen in Bezug auf Stakeholder-bezogene Daten, 
wie etwa im Bereich Mitarbeiter, Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftsethik bzw. die 
absolute und relative Bewertung von Staaten in Bezug auf eine nachhaltige Entwick-
lung bezogene Faktoren wie das politische System, Menschenrechte, soziale Struktu-
ren, Umweltressourcen und den Umgang mit dem Klimawandel. Zusätzlich wurde bei 
Unternehmen durch das „Engagement“ in Form von Unternehmensdialogen und insbe-
sondere Ausübung von Stimmrechten auf die Reduktion von nachteiligen Nachhaltig-
keitsauswirkungen hingewirkt.  Diese unternehmensbezogenen Engagementaktivitä-
ten wurden unabhängig von einer konkreten Veranlagung im jeweiligen Unternehmen 
durchgeführt.  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festge-
legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 
beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem 
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökolo-
gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 
erheblich beeinträchtigen. 

 



 

 

Rechnungsjahr 01.09.2023 – 31.08.2024 4 

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm 

Die Tabelle zeigt die Themengebiete, aus denen Nachhaltigkeitsfaktoren für nachtei-
lige Auswirkungen insbesondere berücksichtigt wurden, sowie die Maßnahmen, die 
schwerpunktmäßig zum Einsatz kamen. 
 
Unternehmen Negativkriterien  Positivkriterien  

Umwelt 

Treibhausgasemissionen  
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete
mit schutzbedürftiger Biodiversität auswir-
ken 

 

Wasser (Verschmutzung, Verbrauch)  
Gefährlicher Abfall  

Soziales und 
Beschäfti-
gung 

Verstöße bzw. mangelnde Prozesse zu Uni-
ted Nations Global Compact (Initiative für
verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung) und OECD-Leitsätzen für multinatio-
nale Unternehmen; Arbeitsunfälle 

 

Geschlechtergerechtigkeit  
Kontroversielle Waffen  

 
Staaten und supranationale Organisationen Negativkriterien  Positivkrite-

rien  
Umwelt Treibhausgasemissionen  

Soziales 
Verstoß gegen soziale Bestimmungen in internationa-
len Verträgen und Übereinkommen sowie den Grunds-
ätzen der Vereinten Nationen 

 

 
 
 
 Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Größte Investitionen Sektor 
in % der Vermö-

genswerte Land 

DE0001104883 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 
0.2 06/14/24 

Regierung / Staat 3,27 Deutschland 

DE0001104891 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 
0.4 09/13/24 

Regierung / Staat 2,84 Deutschland 

DE0001102333 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 
3/4 02/15/24 

Regierung / Staat 2,82 Deutschland 

DE0001102374 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 
1/2 02/15/25 

Regierung / Staat 2,76 Deutschland 

EU000A3KNYF7 EUROPEAN UNION EU 0 03/04/26 Regierung / Staat 2,73 Belgien 
DE000A2GSNW0 KFW KFW 0 3/8 04/23/25 Finanzen 2,66 Deutschland 
EU000A3K4DJ5 EUROPEAN UNION EU 0.8 07/04/25 Regierung / Staat 2,44 Belgien 
XS2854303489 NORDIC INVESTMENT BANK NIB 2 7/8 

07/04/27 
Regierung / Staat 2,28 Finnland 

DE000A2DAR24 KFW KFW 0 1/8 01/15/24 Finanzen 2,20 Deutschland 
BE0000342510 BELGIUM KINGDOM BGB 0 1/2 

10/22/24 
Regierung / Staat 2,12 Belgien 

IT0005386245 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 
0.35 02/01/25 

Regierung / Staat 2,03 Italien 

DE000A351MM7 KFW KFW 2 7/8 05/29/26 Finanzen 1,93 Deutschland 
ES00000124W3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 

3.8 04/30/24 
Regierung / Staat 1,88 Spanien 

FR0013344181 CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 
1/8 10/25/23 

Regierung / Staat 1,82 Frankreich 

PTOTEQOE0015 OBRIGACOES DO TESOURO PGB 5.65 
02/15/24 

Regierung / Staat 1,78 Portugal 

 
 
 
 

Die Liste umfasst die fol-
genden Investitionen, auf 
die der größte Anteil der 
im Bezugszeitraum getä-
tigten Investitionen des 
Finanzprodukts entfiel: 
Rechnungsjahr 01.09.2023  -   
31.08.2024 
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Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Inves-
titionen? 
Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur 
Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestra-
tegie beitragen. 
 

 
 
 Wie sah die Vermögensallokation aus?  
Die im folgenden angegebenen Werte beziehen sich auf das Ende des Rechnungs-
jahres. 
 

Zum Berichtsstichtag waren 99,21 % der Investitionen des gesamten Fondsvermögens auf ökolo-
gische oder soziale Merkmale gemäß der Anlagestrategie ausgerichtet (#1, siehe auch Informati-
onen unter „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder so-
zialen Merkmale erfüllt?“) 0,79 % des gesamten Fondsvermögens waren „andere Investitionen“ 
(#2, siehe auch Informationen unter „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, 
welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Min-
destschutz?“). 
 
96,95 % des gesamten Fondsvermögens waren nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder 
sozialen Zielen gemäß Art. 2 Z 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) (#1A, 
siehe auch Informationen unter „Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konfor-
men nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?“ und „Wie hoch war der Anteil der sozial 
nachhaltigen Investitionen?“). 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-
dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unter-
kategorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 
Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 
die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige In-
vestitionen eingestuft werden. 

 
 

 
 

 

 

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in be-
stimmte Vermögenswerte 
an. 
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In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?  

 

Anlagestruktur Anteil Fonds in % 
Regierung / Staat 43,08 

Finanzen 37,34 

Verbraucher, azyklisch 4,93 

Verbraucher, zyklisch 4,44 

Industrie 4,13 

Versorgungsbetriebe 3,22 

Sonstige / Others 2,87 

Gesamt / Total 100,00 

 
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Um-
weltziel mit der EU-Taxonomie konform? 
Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirtschaftstätig-
keiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung sind, ein ge-
ringfügiges Ausmaß nicht überschritten. 
 

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1?  
☐ Ja:  
 ☐ In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 
☐ Nein.  
Nicht anwendbar. 
 

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, 
die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode 
zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste 
Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts ein-
schließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur 
in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfas-
sen. 

 
1. Taxonomie-Konformität der Investitionen  

einschließlich Staatsanleihen* 
 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen  

ohne Staatsanleihen* 

     

Umsatz 
 

 
Umsatz 

 
CapEx 

 

 
CapEx 

 
OpEx 

 

 
OpEx 

 
  Taxonomiekonform: Fossiles Gas    Taxonomiekonform: Fossiles Gas 

  Taxonomiekonform: Kernenergie    Taxonomiekonform: Kernenergie 

  Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)    Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie) 

  Nicht taxonomiekonform    Nicht taxonomiekonform 

    Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen ge-
genüber Staaten.  
    

 

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles  Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,  wenn sie zur Ein-
dämmung  des  Klimawandels  („Klimaschutz“)  beitragen  und  kein  Ziel  der  EU-Taxonomie   erheblich beeinträch-
tigen –siehe  Erläuterung  links  am  Rand.  Die  vollständigen  Kriterien  für  EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstä-
tigkeiten  im  Bereich  fossiles  Gas  und  Kernenergie  sind  in  der  Delegierten  Verordnung  (EU) 2022/1214 der 
Kommission festgelegt. 

Mit Blick auf die EU-Taxo-
nomiekonformität umfas-
sen die Kriterien für fossi-
les Gas die Begrenzung 
der Emissionen und die 
Umstellung auf voll erneu-
erbare Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe bis Ende 
2035. Die Kriterien für 
Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits 
und Abfallentsorgungsvor-
schriftn. 
Ermöglichende Tätigkei-
ten wirken unmittelbar er-
möglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen leis-
ten. 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die es 
noch keine CO2- armen Al-
ternativen gibt und die un-
ter anderem Treibhaus-
gasemissionswerte auf-
weisen, die den besten 
Leistungen entsprechen. 

 

Taxonomiekonfrome Tä-
tigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 

– Umsatzerlöse, die die ge-
genwärtige „Umwelt-
freundlichkeit“ der Unter-
nehmen, in die investiert 
wird, widerspiegeln.  

– Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen, für den 
Übergang zu einer grünen 
wirtschaftsrelevanten In-
vestition der Unterneh-
men, in die investiert wird 
aufzeigen.  

– Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betrieblichen 
Aktivitäten der Unterneh-
men, in die investiert wird, 
widerspiegeln 
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Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und er-
möglichende Tätigkeiten geflossen sind?  
Zum Ende des Rechnungsjahres hat das Ausmaß der Investitionen in Wirt-
schaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung 
sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten. 

 
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?  
In vergangenen Berichtszeiträumen hat das Ausmaß der Investitionen in Wirt-
schaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung 
sind, ein geringfügiges Ausmaß nicht überschritten.   

  
 
 
Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie kon-
formen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel? 
Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis 
des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt.  Da dieser sowohl ökologische als auch 
soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und 
soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitio-
nen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichts-
zeitraum 96,95 % des Fondsvermögens.  
 
Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitio-
nen? 
Die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird auf Basis 
des Raiffeisen-ESG-Indikators durchgeführt.  Da dieser sowohl ökologische als auch 
soziale Ziele umfasst, ist die Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und 
soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. Der Anteil nachhaltiger Investitio-
nen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt betrug im Berichts-
zeitraum 96,95 % des Fondsvermögens. 
 
Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, 
welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es 
einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 
Bei Investitionen, die weder als nachhaltige Investition eingestuft wurden noch auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelte es sich um Sichtein-
lagen und Derivate. Sichteinlagen unterlagen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der 
Anlagestrategie und dienten primär der Liquiditätssteuerung. Derivate dienten dem 
Durationsmanagement. Abgrenzungen waren in der Position „Andere Investitionen“ 
enthalten. 

  

 sind nachhaltige In-
vestitionen mit einem Um-
weltziel, die die Kriterien 
für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten ge-
mäß der Verordnung (EU) 
2020/8652  nicht berück-
sichtigen.  
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums 
zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ergriffen? 
Im Hinblick auf die Erfüllung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozia-
len Merkmale erfolgte eine laufende Prüfung gegen definierte Grenzen im Rahmen des 
internen Limitsystems. 
 
Die Umsetzung der Anlagestrategie umfasste verbindliche Negativkriterien, eine um-
fassende nachhaltigkeitsbezogene Analyse und die Konstruktion der Portfolios unter 
Berücksichtigung der ESG Bewertung und des ESG Momentums. Dabei wurde beson-
ders hoher Wert auf die Qualität des Unternehmens und des Geschäftsmodells gelegt. 
Ein hoher Grad an Nachhaltigkeit und fundamentaler Stärke waren ausschlaggebend 
für eine Veranlagung. 
 
Zur Umsetzung der Mitwirkungspolitik finden Sie nähere Informationen im jährlich er-
stellten Engagementbericht auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft im Ab-
schnitt „Unsere Themen/Nachhaltigkeit“ unter „Policies & Reports“. 

 
 
 

 


